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Norm

ABGB §22;

AVG §9;

B-VG Art130 Abs1 Z2;

B-VG Art132 Abs2;

FrPolG 2005 §61 Abs1 Z1;

FrPolG 2005 §61 Abs3;

MRK Art13;

VwRallg;

Rechtssatz

Die nach der vorgenommenen Abschiebung ihrer Mutter geborene Fremde vermeint aus Art. 13 MRK ein Recht auf

Einbringung einer Maßnahmenbeschwerde gegen die Abschiebung ihrer Mutter ableiten zu können. In dieser

Konstellation liegt - angesichts der für die (schwangere) Mutter bestehenden Möglichkeit, die gegen sie vollzogene

Abschiebung mit Beschwerde zu bekämpfen und auf diesem Weg die Feststellung ihrer Rechtswidrigkeit zu erlangen -

kein dem Art. 13 MRK widersprechendes RechtsschutzdeDzit vor, wenn dem Nasciturus in diesem Fall keine eigene

Beschwerdemöglichkeit zukommt.
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